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§ 3 
Befreiungen und Ermäßigungen von der Kurabgabe 

 
(1) Von der Kurabgabe befreit sind: 

a) Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres (bis zum 18. Geburtstag) bei 
Nachweis des Lebensalters. 

b) Eltern, Kinder, Geschwister, Großeltern, Enkel, Schwiegereltern, Schwiegertöchter, 
Schwiegersöhne, sowie Schwager und Schwägerinnen 1. Grades und Ehegatten von 
Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Hauptwohnsitz nach Meldegesetz) im 
Erhebungsbiet haben und in häuslicher Gemeinschaft aufgenommen werden. Das 
Verwandtschaftsverhältnis ist auf Verlangen der Kurverwaltung nachzuweisen. 

c) Teilnehmer an den von der Kurverwaltung anerkannten Tagungen, Kongressen, 
Lehrgängen und Kursen, soweit für die die Möglichkeit einer Inanspruchnahme der 
öffentlichen Kur- und Erholungseinrichtungen nicht besteht 

d) Reisende, Handelsvertreter und andere tätige Personen in Ausübung ihres Berufes, 
wenn sie ihre Tätigkeit der Kurverwaltung Ostseebad Koserow nachweisen und die 
öffentlichen Kur- und Erholungseinrichtungen nicht in Anspruch nehmen können; 

e) Begleitpersonen von Kindern in Ferienlagern. 
 

(2) Eine Ermäßigung der Kurabgabe wird Personen ab einen Grad der Behinderung von 
80% gegen Vorlage des Ausweises, sowie deren Begleitperson (Voraussetzung 
Merkzeichen B auf dem Schwerbehindertenausweis) gewährt. 

 
§ 4 

Höhe der Kurabgabe (Abgabemaßstab/Abgabenhöhe) 
 

(1) Personen mit Besitz oder Eigentum an einer Wohneinheit zahlen für sich und ihre 
Familienangehörigen unabhängig von der Aufenthaltsdauer im Erhebungsgebiet jährlich 
einmalig eine Jahreskurabgabe. 
Familienangehörige im Sinne dieses Absatzes sind Ehegatten bzw. 
Lebenspartner/Lebensgefährten und deren Kinder, soweit sie noch nicht wirtschaftlich 
selbstständig sind. 
 
(2) Die Höhe der Jahreskurabgabe beträgt für jedes Kalenderjahr, in dem die Abgabepflicht 
besteht 56,00 Euro. Die Ermäßigung nach § 3 Abs. 2 beträgt 14,00 Euro. 
 
Zur Berechnung der Jahreskurabgabe werden 28 Tagessätze (Hauptsaison) als Grundlage 
genommen. 
 
(3) Die Kurabgabe beträgt für jeden Tag an dem sich der Kurabgabepflichtige (ortsfremde 
Person) im Erhebungsgebiet aufhält: 
 

a) 2,00 € in der Hauptsaison (01.04. bis 31.10. eines jeden Jahres)     
b) 1,00 € in der Nebensaison (01.11. bis 31.12. sowie 01.01. bis 31.03. eines jeden Jahres) 

 
Die Ermäßigung nach § 3 Abs. 2 beträgt 0,50 Euro. 
 .       
Der An- und Abreisetag werden als ein Aufenthaltstag berechnet. Bemessungsgrundlage für den 
An- und Abreisetag ist der Tagessatz des Anreisetages. 
 
(4) Die Kurabgabe beträgt für jeden Tag des Aufenthaltes im Erhebungsgebiet bei 
Abgabepflichtigen, die keine Unterkunft nehmen (Tagesgäste) 
 

a) 2,00 € in der Hauptsaison (01.04. bis 31.10. eines jeden Jahres) 
b) 1,00 € in der Nebensaison (01.11. bis 31.12. sowie 01.01. bis 31.03. eines jeden Jahres)  
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